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Fachdienst Frühe Hilfen:
Hinweis zum Datenschutz in einfacher Sprache

Sie haben Kontakt zum Amt für Kinder, Jugend und Familie aufgenommen. Dabei haben Sie 
personenbezogene Daten mitgeteilt. Vielleicht will das Amt auch noch mehr 
personenbezogenen Daten von Ihnen. 

Was sind personenbezogene Daten? 
Diese Daten gehören zu Ihnen. Zum Beispiel: Name, Adresse, Geburtsdatum, Krankheiten.

Warum braucht das Amt personenbezogene Daten?
Mit den personenbezogenen Daten kann das Amt Sie beraten oder Ihnen Informationen 
zusenden. Ohne personenbezogene Daten kann das Amt nicht helfen.

Weitergabe:
Manchmal werden die personenbezogenen Daten weitergegeben. Zum Beispiel an Ärzte.

Speicherdauer:
Die Daten werden beim Amt für drei Jahre gespeichert, nachdem die Hilfe beendet wurde.

Ihr Recht auf Auskunft:
Sie dürfen das Amt fragen: Welche Daten haben Sie von mir gespeichert?

Ihr Recht auf Berichtigung:
Sie dürfen sagen: Diese Daten sind falsch. Sie müssen diese Daten ändern.

Ihr Recht auf Löschung:
Sie dürfen sagen: Die Speicherdauer ist vorbei. Sie müssen meine Daten jetzt löschen.

Ihr Recht Einschränkung der Verarbeitung:
Sie dürfen sagen: Sie dürfen meine Daten speichern. Aber Sie dürfen meine Daten nicht 
mehr weitergeben.

Ihr Recht auf Beschwerde:
Wenn das Amt etwas Verbotenes mit Ihren Daten macht, dann dürfen Sie sagen: Ich 
beschwere mich darüber.
Diese Beschwerde müssen Sie an folgende Adresse schicken: Der Landesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart. Oder Sie 
schreiben eine E-Mail an: poststelle@lfdi.bwl.de.

Information:
Der Text in leichter Sprache ist nicht rechtsverbindlich. Das bedeutet: Der Text ist ein 
Zusatzangebot und soll nur informieren. 
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